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V 

Vorwort 

Am 11. März 2012 wurde die Zweitwohnungsinitiative mit 50,6% Ja-Stimmen 
und 13,5 zustimmenden Ständen angenommen. Damit wurde die Bundesverfas-
sung um den Art. 75b BV ergänzt. Im Anschluss an eine zwischenzeitlich geltende 
übergangsrechtliche Ordnung sind das Bundesgesetz über Zweitwohnungen 
(Zweitwohnungsgesetz, ZWG) vom 20. März 2015 und die zugehörige Zweit-
wohnungsverordnung (ZWV) vom 4. Dezember 2015 am 1. Januar 2016 in Kraft 
getreten. 

Nach der auf den 31. März 2017 erstmalig durch das Bundesamt für Raument-
wicklung vorgenommenen Festlegung weisen 422 der insgesamt 2255 Gemein-
den in der Schweiz einen Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent auf. Die 
Zweitwohnungsgesetzgebung ist für die ihr unterstellten Gemeinden – insgesamt 
fast ein Fünftel aller schweizerischen Gemeinden – von eminent hoher prakti-
scher Bedeutung. Zugleich bestehen aber für die Rechtsanwendung selbst in zent-
ralen Bereichen weiterhin zahlreiche offene Fragen.  

Der vorliegende Kommentar erscheint rund eineinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten 
der Zweitwohnungsgesetzgebung. Im Anschluss an eine allgemeine Einleitung 
folgt die detaillierte Kommentierung der einzelnen Artikel des Zweitwohnungs-
gesetzes unter Einbezug der jeweils zugehörigen Verordnungsbestimmungen. 
Damit stellt der vorliegende Kommentar die erste umfassende Darstellung des 
schweizerischen Zweitwohnungsrechts dar. 

Die Autoren des Werks sind allesamt ehemalige Absolventen und teilweise auch 
heutige Angehörige der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. 
Der Kommentar ist in Fortführung eines am 21. Mai 2014 an der Universität Bern 
veranstalteten rechtsvergleichenden Symposiums zur schweizerischen Zweitwoh-
nungsgesetzgebung und zu den Grundverkehrsbeschränkungen in Tirol entstan-
den. 

Wir danken vorab der Autorin und den Autoren herzlich für ihre überaus enga-
gierte Mitwirkung am Kommentar. Weiter geht unser Dank an die beteiligten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zivilistischen Seminars sowie des Instituts 
für Notariatsrecht und Notarielle Praxis der Universität Bern; wir danken nament-
lich Frau Rechtsanwältin MLaw Isabelle Nuspliger, Assistentin, für die überaus 
wertvolle Unterstützung und die jederzeit zuverlässige, umsichtige Mitwirkung 
bei der Koordination der Arbeiten, sowie Frau BLaw Bettina Spichiger und Frau 
BLaw Ricarda Stoppelhaar, Hilfsassistentinnen, für die kritische Durchsicht und 
Bereinigung der Texte sowie die Mitwirkung bei der Erstellung der Verzeichnisse 
und den Abschlussarbeiten. Sodann gebührt unser Dank dem Stämpfli Verlag Bern, 
namentlich Herrn Fürsprecher Stephan Grieb und Frau MLaw Christa Escher, für 
die seinerzeitige freundliche Aufnahme unserer Idee zu diesem Kommentar und 
die gewährte verlegerische Betreuung.  
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VI 

Der vorliegende Kommentar möge namentlich der Praktikerin und dem Praktiker 
Antworten auf die sich zum Zweitwohnungsrecht stellenden Fragen geben. Kritik 
und Anregungen nehmen wir gerne entgegen. 

 

Bern/Thun und Brig/Naters, Ende Mai 2017 

Stephan Wolf und Aron Pfammatter 
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I. Vorbemerkungen 

 In der Schweiz dürfte es heute rund 500'000 Zweitwohnungen geben1. 
Diese befinden sich zum grossen Teil in den vom Tourismus geprägten Kantonen 
Graubünden, Wallis und Tessin sowie auch in den Kantonen Bern und Waadt2. 
Nach einem jahrzehntelangen Bauboom in Tourismusregionen sind Ferienwoh-
nungen und die damit einhergehenden negativen Begleiterscheinungen zuneh-
mend in die Kritik geraten3. In diesem Zusammenhang insbesondere erwähnt 
wurden und werden die Zersiedelung, der Verschleiss von Siedlungsfläche, die in 
den Gemeinden mit grossen Zweitwohnungsanteilen anfallenden hohen Infra-
strukturkosten sowie die geringe Belegung von Zweitwohnungen (Problematik 
der sog. «kalten Betten»)4, 5. 

Am 11. März 2012 ist die Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von 
Zweitwohnungen!» von Volk und Ständen angenommen worden6. Der Text von 
Art. 75b BV sowie seine Umsetzung in der Gestalt des Zweitwohnungsgesetzes 
und der zugehörigen Zweitwohnungsverordnung haben zahlreiche Fragen aus den 
Gebieten vorab des öffentlichen Rechts, aber auch des Privatrechts aufgeworfen, 
sie tun das nach wie vor und sie werden das bestimmt auch weiterhin tun7. Die 
naturgemäss stark politisch geprägte Diskussion dreht sich nicht zuletzt auch um 

                                            
1  Faktenblatt Zweitwohnungsinitiative, S. 1; vgl. aber MÖSCHING, Massnahmen, S. 19 ff., m.H. 

auf die derzeit noch bestehenden statistischen Unschärfen. 
 Eine landesweite Statistik zur genauen Ermittlung des Zweitwohnungsanteils in den Gemein-

den fehlte bisher, weshalb die Höhe des Zweitwohnungsanteils nur auf der Grundlage der Ge-
bäude- und Wohnungsstatistik vermutet werden konnte. Nach der Übergangsphase, die bis Ja-
nuar 2017 gedauert hat, erfolgt die Berechnung des Zweitwohnungsanteils automatisiert mit 
den Daten des eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR); dazu Merkblatt 
Zweitwohnungsnachweis, S. 1, früher abrufbar unter <http://www.are.admin.ch/themen/raum 
planung/00236/04094/index.html?lang=de>, zuletzt besucht am 22. Juni 2016; vgl. nunmehr 
das Merkblatt Wohnungsinventar, abrufbar unter <https://www.are.admin.ch/are/de/home/ 
raumentwicklung-und-raumplanung/raumplanungsrecht/zweitwohnungen.html>, zuletzt be-
sucht am 21. April 2017. 

2  Botschaft Zweitwohnungsinitiative, S. 8761. 
3  Zum Ganzen auch schon WOLF/NUSPLIGER, S. 5. 
4  Gemäss Schätzungen des ARE sind Zweitwohnungen durchschnittlich nur während 50–

60 Tagen pro Jahr belegt; vgl. Antwort des Bundesrates vom 20. November 2013 auf die  
Interpellation «Auslastung von Zweitwohnungen, Verlässlichkeit der Zahlen des ARE» 
(13.3760) von Nationalrat Feller Olivier. 

5  Näheres zum Ganzen bei BSK-ALIG/GRIFFEL, N. 3 f. zu Art. 75b BV. Vgl. ausführlich zu den 
Vor- und Nachteilen des Zweitwohnungsbaus MÖSCHING, Massnahmen, S. 22 ff.; siehe so-
dann zu den Zielen der Zweitwohnungsinitiative statt vieler ALIG, FHB Öffentliches Baurecht, 
N. 4.4. 

6  Näher dazu N. 9 hienach. 
7  Siehe bereits WOLF/NUSPLIGER, S. 5. 

1 
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wirtschaftliche Aspekte. Etwas zugespitzt formuliert ist dabei die zentrale Frage, 
wie lange ein Bett «kalt» bleibe und ab wann es «warm» werde. 

Die vorliegende Einleitung soll namentlich die Entstehungsgeschichte darstellen 
und einen einführenden Überblick über die Zweitwohnungsgesetzgebung und ihre 
verschiedenen Aspekte vermitteln. Dazu werden im Folgenden8 zunächst die 
frühere Rechtslage und die vor der Zweitwohnungsinitiative bereits bestehenden 
Instrumente zur Beschränkung des Zweitwohnungsbaus dargestellt9. Anschlies-
send finden sich Ausführungen zur Zweitwohnungsinitiative und zu den bereits 
zuvor in Kraft gestandenen Verfassungsbestimmungen10, zu der vom Bundesrat 
übergangsweise erlassenen Zweitwohnungsverordnung (aZWV)11 sowie zur bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung betreffend die Auswirkungen der Verfassungs-
änderung12. Danach werden der Entwurf des Zweitwohnungsgesetzes (E-ZWG)13 
und die am 1. Januar 2016 in Kraft getretene Ausführungsgesetzgebung (ZWG 
und ZWV) behandelt14. Sodann werden eine Beurteilung der Ausführungsgesetz-
gebung15 vorgenommen sowie die Besonderheiten und Schwierigkeiten der Um-
setzung von Art. 75b BV aufgezeigt16. Nach einem Hinweis auf europarechtliche 
Aspekte17 folgen eine Übersicht über die diesbezüglichen Regelungen in anderen 
Ländern, insbesondere im österreichischen Bundesland Tirol18, Hinweise auf 
privatrechtliche Aspekte19 und zum Schluss ein Ausblick20. 

                                            
8  Die folgenden Ausführungen beruhen auf dem Beitrag von WOLF/NUSPLIGER, S. 1 ff., wel-

cher aktualisiert sowie teilweise wesentlich überarbeitet und erheblich erweitert worden ist. 
9  II. sogleich. 
10  III. 
11  IV. 
12  V. 
13  VI. 
14  VII. 
15  VIII. 
16  IX. 
17  X. 
18  XI. 
19  XII. 
20  XIII. 
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II. Rechtslage und Instrumente zur Beschränkung  
des Zweitwohnungsbaus vor der Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative 

A. Bundesebene 

 Der Bund verfügt im Bereich der Raumplanung gemäss Art. 75 Abs. 1 
BV nur über die Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung. Der Erlass eines detail-
lierten Planungsrechts steht demgegenüber den Kantonen zu21. Dementsprechend 
bestanden auf Bundesebene während langer Zeit keine besonderen Einschränkun-
gen für den Bau und die Vermarktung von Zweitwohnungen22. 

Eine bundesrechtliche Regelung über den Bau und den Erwerb von Zweitwoh-
nungen fand sich erstmals als Massnahme gegen die Veräusserung von einheimi-
schem Boden an ausländische natürliche und juristische Personen in dem sich auf 
die Zivilrechtsgesetzgebungskompetenz des Bundes abstützenden Bundesbe-
schluss über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 
23. März 1961 (BewB). Mit diesem dringlichen Bundesbeschluss und mit dem 
nachfolgenden Erlass des vom 16. Dezember 1983 datierenden Bundesgesetzes 
über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG; nach-
folgend auch Lex Koller) wurde der Erwerb von Immobilien durch Ausländer 
beschränkt und einer Bewilligungspflicht unterstellt23. In erster Linie wird damit 
das Ziel verfolgt, die Überfremdung des einheimischen Bodens zu verhindern 
(vgl. Art. 1 BewG)24. Für den Erwerb von Ferienwohnungen und Wohneinheiten 
in Apparthotels bestimmt dabei der Bundesrat die jährlichen kantonalen Bewilli-
gungskontingente im Rahmen einer gesamtschweizerischen Höchstzahl unter 
Berücksichtigung der staatspolitischen und volkswirtschaftlichen Interessen des 
Landes (Art. 11 Abs. 1 BewG); die Höchstzahl darf 1500 Kontingentseinheiten 
nicht überschreiten (Art. 11 Abs. 2 BewG). 

Am 1. Juli 2011 sind mit der am 17. Dezember 2010 beschlossenen Revision des 
Raumplanungsgesetzes – konkret von aArt. 8 Abs. 2 und 3 RPG, später aArt. 8a 
Abs. 2 und 3 RPG – weitere Vorgaben des Bundesrechts hinsichtlich einer Be-
schränkung des Zweitwohnungsbaus in Kraft getreten25. Die entsprechende Neu-
regelung war ursprünglich als flankierende Massnahme26 zur vorerst vom Bun-
desrat geplanten, von den Eidgenössischen Räten in der Folge jedoch ver-

                                            
21  STALDER, N. 6. 
22  GANZ, N. 14. 
23  Zu alledem näher SGK-RUCH, N. 2 f. zu Art. 75b BV. 
24  So zum Ganzen ebenfalls GANZ, N. 15. 
25  Dazu und zum Folgenden auch GANZ, N. 16. 
26  Vgl. Näheres dazu in Botschaft flankierende Massnahmen, S. 5765 ff. 
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